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Wattwanderung Neuwerk 
 

Sonntag, 15. August 2010 
 

Leitung: Lothar Pohlmann 

Wattwanderung nach Neuwerk mit Frühstück im Watt. 
Das Wattwandern ist ein Erlebnis besonderer Art. Der Wechsel von Ebbe und Flut, die 

Schlicklöcher, die salzige Luft und der herbe Charme der Küste haben einen ganz eigenen Reiz. 
 

 07.30 Uhr - Abfahrt Mercedes Tor 7, Hermann-Koenen-Str. 
 07.45 Uhr - Abfahrt ZOB Bremen/Parkplatz Breitenweg/Cinemaxx 
 08.00 Uhr - Goldbergplatz / Bremen-Lesum 
09.45 - 13.15 Uhr - Wanderung von Duhnen nach Neuwerk  (10 km) 
13.15 - 18.30 Uhr - Aufenthalt auf Neuwerk 
18.30 - 20.00 Uhr - Schifffahrt von Neuwerk nach Cuxhaven 
 20.00 Uhr - Rückfahrt  nach Bremen 
ca. 21.30  Uhr - Ankunft in Bremen 
 
 
Kosten: Organisation, Busfahrt, Picknick im Watt, Schifffahrt u. Wattführer  
 für Mitglieder  €  54,-- 
 für Nichtmitglieder  €  59,-- 
 
Ausrüstung:      Warme Oberbekleidung, denn im Watt weht immer ein kühler Wind. 
       Pullover oder Windjacke, evt. Regenzeug, mitnehmen. Kurze Hosen sind 
       wegen der Priele, ca. 50 cm Wassertiefe, ideal. Leinenturnschuhe mit Socken  
       oder Surfschuhe. 
 
Anmeldung: Bitte tragt Euch zuerst in die Teilnehmerliste ein und überweist dann bis zum  
 30.07.10 den jeweiligen Betrag mit dem Kennwort „Wattwanderung Neuwerk“ 
 auf das Konto des Landesbetriebssportverbandes Bremen Nr. 1 000 044 00  
 bei der Bremer Bank (BLZ 290 800 10). 
 
 
Hinweise: Bei der Anmeldung werden Mitglieder der Wandergruppe bevorzugt 
 berücksichtigt.  
 Anmeldungen im Auftrag einer anderen Person sind nicht möglich. 
 Sollten sich nicht genügend Wanderer für einen Termin anmelden,  
 wird dieser Wandertermin ersatzlos gestrichen. 
 
 Eine Absage innerhalb der letzten Woche vor der Veranstaltung  
 verpflichtet zur Zahlung der Kosten. 


